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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.02.2024 

Geschäftszahl 

Ro 2023/22/0003 

Rechtssatz 

Die Ausübung des unionsrechtlichen Freizügigkeitsrechts im Sinn von § 57 NAG 2005 ("sofern der 
Österreicher sein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht von mehr als drei Monaten in einem anderen EWR-
Mitgliedstaat in Anspruch genommen hat") verlangt eine gewisse Nachhaltigkeit bzw. eine "tatsächliche 
und effektive" Ausübung desselben. Eine mehr als dreimonatige Aufenthaltsdauer ist dann für die 
Inanspruchnahme der unionsrechtlichen Freizügigkeit erforderlich, wenn das Aufenthaltsrecht nicht auf 
die Arbeitnehmereigenschaft, sondern auf Art. 7 Abs. 1 lit. b der Freizügigkeitsrichtlinie (RL 
2004/38/EG) gestützt wird (VwGH 28.7.2022, Ro 2021/22/0013; VwGH 19.9.2023, Ra 2021/22/0225). 
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